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Planen

Die Entschadigung bei Baugebietsreduktion

Von Roland Walter, Fiirsprech und Notar

Die Gerichte entscheiden iber die Entschadi-
gungspflicht der Gemeinden, wenn Grund-
€igentimer geltend machen, durch Bauge-
Schaden verursacht
Worden. Dies bedeutet fir den Berater der
Gemeinde, dass er zwar planerische Mass-
Nahmen zur Baugebietsreduktion vorschla-
gen kann, jedoch immer auf den Vorbehalt
der richterlichen Entscheidung uiber die Ent-

bietsreduktionen sei

1. Einleitung

Im «plan» Nr. 1/1976 hat sich Professor
- Saladin mit der «<Raumplanung ohne
Materielle Enteignung» befasst. Er hat
Sstgestellt, dass die Entschadigungs-
Pflicht des Gemeinwesens aus mate-
fleller Enteignung als Hindernis auf
em Weg zur Raumplanung erscheine,
dass jedoch die Entschadigungsfolgen
Massvoll seien, wenn folgende Forde-
fung beachtet werde:
“Werden heute Bauzonen, was aufs
anze gesehen unvermeidlich er-
SCheint, reduziert, so sollte méglichst
Wenig paureifes Land zuriickgezont
€rden und auch anderer Boden nicht
Unbesehen; es wird im Einzelfall zu
Prifen sein, ob das noch nicht er-
SChiossene Land die Chance hat, in
Naher zukunft sehr wahrscheinlich
“. erbaut zu werden, und ob, wenn
dies zytrifft, der Eigentiimer beson-
rs schwer oder jedenfalls erheblich
Shwerer als vergleichbare Nachbarn
Stroffen wird.»

Roland Walter
€r Autor hat die Schulen bis zum
Handelsdiplom in Solothurn be-
Sucht. Die Ecole supérieure de com-
Merce in Neuenburg beendete er
Mit der Matura. Anschliessend stu-
dierte er die Rechtswissenschaften
&N der Universitat Bern. Nach einem
®injahrigen Praktikum an den Ge-
fichten und den Amtschreibereien
s Kantons Solothurn wurde er als
Ursprech und Notar des Kantons
Olothurn patentiert.
®it 1975 bearbeitet er bei der Firma
Stron vorwiegend Probleme des
AU- und Planungsrechts. Im Ne-
®namt ist er als Gerichtsstatthal-

®ran einem Amtsgericht ttig.
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antworten.

Die in der Ortsplanung praktisch téti-
gen Behoérden und Berater der Ge-
meinden stehen heute immer wieder
vor der Aufgabe, zu grosse Baugebiete
im Rahmen von Zonenplanrevisionen
durch Etappierung oder durch Auszo-
nung zu verkleinern. Die Erarbeitung
von. neuen, der Entwicklung der Ge-
meinde angepassten Zonenplédnen
wurde bisher vor allem nach planeri-
schen Kriterien angepackt. Die Frage,
welche  Entschadigungsforderungen
das planende Gemeinwesen durch
Baugebietsreduktionen moglicher-
weise zu leisten hatte, wurde nur am
Rande und mit Mutmassungen behan-
delt.

Es muss deshalb versucht werden, die
Forderungen von Professor Saladin
aufzunehmen und in der Ortsplanungs-
praxis die Rickzonung nicht unbese-
hen, sondern nach eingehender Pru-
fung der Entschadigungsfrage vorzu-
nehmen.

2. Die rechtliche Situation

Das Bundesgericht hat einige
Grundsétze entwickelt, um entschédi-
gungspflichtige und entschadigungs-
los hinzunehmende Minderwertsfélle,
die durch planerische Massnahmen
(zum Beispiel Ruckzonung oder Etap-
pierung) entstanden sind, zu unter-
scheiden. Diese Konzeption, die «mate-
rielle Enteignung» wurde von verschie-
denen kantonalen Verwaltungsgerich-
ten und Schatzungskommissionen
Ubernommen. Die Kerngedanken die-
ser Konzeption wurden im abgelehnten
Raumplanungsgesetz wie folgt formu-
liert:

«Enteignungséhnlich ist eine Massnah-
me, die flr Grundstliicke eine be-
stehende oder in naher Zukunft wahr-
scheinliche Nutzung untersagt, verun-
moglicht oder in gewichtiger Weise er-

schadigungsfrage hinweisen muss. Dieser
Vorbehalt muss auch weiterhin gemacht wer-
den. Die Gemeindebehdrden und der in der
Ortsplanung tatige Planer méchten jedoch
wissen, ob die vorgesehene Baugebietsre-
duktion die Entschadigungspflicht der Ge-
meinde ausldsen kdénnte. Im folgenden wird
anhand eines Beispiels gezeigt, wie in der
Praxis versucht wurde, diese Fragen zu be-

schwert, sofern die Grundstlicke fur
diese Nutzung geeignet sind und der
Eingriff entweder an sich als schwer-
wiegend erscheint oder, falls das nicht
zutrifft, die betroffenen Eigentimer im
Vergleich zu andern Eigentimern in
ahnlichen Verhéltnissen unverhéltnis-
massig stark benachteiligt werden.
Insbesondere gilt als materielle Enteig-
nung die Auferlegung eines dauernden
Bauverbots auf Grundstlicken, die ein-
gezont, erschlossen und fir die bau-
liche Nutzung geeignet sind. Die poli-
zeilichen Schranken des Eigentums
stellen keine materielle Enteignung
dar.»

Grundvoraussetzung fir die Entschadi-
gungspflicht des Gemeinwesens ist,
dass durch eine Baugebietsreduktion
fur Grundstlicke eine bestehende oder
in naher Zukunft wahrscheinliche Nut-
zung untersagt, verunmaoglicht oder in
gewichtiger Weise erschwert wird. Es
geht deshalb darum, ausgehend von
den Grundsétzen der materiellen Ent-
eignung, Entscheidungshilfen zu fin-
den, die es erlauben, Aussagen Uber
die in naher Zukunft voraussichtliche
Nutzung von Parzellen zu machen. Das
Bundesgericht und verschiedene kan-
tonale Gerichte und Schéatzungskom-
missionen stutzen sich bei ihren Ent-
scheidungen ausdriicklich oder still-
schweigend auf derartige Entschei-
dungshilfen.

Durch die Anwendung von solchen
Entscheidungskriterien, wie sie den Ur-
teilen der Gerichte entnommen werden
kénnen, sollte es. gelingen, die «Ent-
schadigungsverdéachtigkeit» von pla-
nerischen Massnahmen wie Auszo-
nung und Etappierung abzuschatzen.
Um zu verhindern, dass im Rahmen
von Ortsplanungsrevisionen eine zu
grosse Anzahl von Parzellen und Par-
zellengruppen auf ihre Uberbauungs-
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chance hin Uberprift werden mussen,
erscheint es angebracht, vorerst nach
planerischen Kriterien Etappierungs-
und Auszonungsvorschlage zu erarbei-
ten.

In einem zweiten Durchgang sollte
jedoch Uberpriift werden, ob durch die
vorgesehene Etappierung oder Auszo-
nung fir die betroffenen Privaten Min-
derwerte entstehen, die entschadigt
werden miissen, da es sich um Parzel-
len handelt, die in naher Zukunft eine
realistische Erschliessungs- und Uber-
bauungschance gehabt héatten. Die Er-
gebnisse dieser Uberprifung kénnen
zu einer Korrektur der planerischen
Vorschlage fuhren.

3. Die Etappierung
des Zonenplans in einer
aargauischen Gemeinde

Das beschriebene Vorgehen wurde in
verschiedenen Gemeinden in der Pra-
xis angewendet. Die Anwendung. soll
hier am Beispiel einer aargauischen
Gemeinde dargestellt werden. Um die
Entschadigungsproblematik besser
verstandlich machen zu kénnen, muss
vorerst jedoch der planerische Teil der
Etappierungsarbeiten kurz skizziert
werden.

Aufgrund eines Richtlinienentwurfs
Baugebietsetappierung des Aargau-
ischen Baudepartements wurde in
einer Gemeinde die Etappierung be-
reits ausgeschiedener Baugebiete ge-
testet. Nach diesem kantonalen Richtli-
nienentwurf musste das bisherige Bau-
gebiet in 2 Baugebietsetappen und in
eine 3. Etappe (Kulturland) eingeteilt
werden. Zur 1. Etappe waren die weit-
gehend Uberbauten Flachen und ein
Anteil der unlberbauten Flachen ent-
sprechend der Prognosewerte der Be-
vélkerungsentwicklung bis 1990 zuzu-
teilen. Hauptzuteilungskriterium waren
die erhobenen Erschliessungsverhélt-
nisse.

Eine 2. Etappe wurde negativ ausge-
schieden, indem bisher eingezonte un-
Uberbaute Gebiete, die durch Auszo-
nung ins Kulturland Uberzufiihren
waren, bezeichnet wurden, bis die Ge-
samtflache des Gebietes der 2. Etappe
die nach den Bevolkerungsprognose-
werten flr das Jahr 2000 zuldssige
Grosse erreicht hatte. Hauptzuteilungs-
kriterium fiir die Uberfiihrung von Par-
zellen aus dem Baugebiet ins Kultur-
land war die landwirtschaftliche Eig-
nung der Bdden. Der rechtsgliltige bis-
herige Zonenplan und der Entwurf des
etappierten neuen Zonenplans ist in
Abb. 1 dargestellt.

Abb. 1. Rechtskréftiger Zonenplan der
Gemeinde X

1. Etappe
2. Etappe

Etappierter Zonenplan

1. Etappe (bis 1990)
2. Etappe (bis 2000)
=1 3. Etappe (Kulturiand)

E= Kritische Fldchen

Der Vergleich des rechtsgultigen bis-
herigen Zonenplans mit dem etappier-
ten Zonenplan zeigte, dass verschie-
dene Parzellengruppen, nach den
planerischen Richtlinien ausgezont, be-
ziehungsweise von der 1. Etappe in die
2. Etappe uUbergefiihrt werden sollten,
wodurch die Realisierungschancen der
Grundeigentimer veréndert werden.

Die Baubefugnis der Grundeigentiimer
in den 3 Etappen kann vereinfacht wie
folgt umschrieben werden: Dem
Grundeigentimer der 1. Etappe steht
nach Erstellung der notwendigen Er-
schliessungen ein bedingungsloses
Baurecht zu. Grundeigentimer der 2.
Etappe k&nnen mit einer spéateren
Uberbauungsmaoglichkeit rechnen,
wenn die 2. Etappe nach der Entwick-

lung der Gemeinde von den Behdérden
in definitives Baugebiet umgewandelt
wird. Den Grundeigentimern der 3.
Etappe (Kulturland) wird ein Bauverbot
fir  nichtstandortgebundene  oder
nichtlandwirtschaftliche Bauten aufer-
legt.

4. Die Beurteilung
der Entschadigungsfrage

In einem zweiten Schritt wurde nun
Uberpruft, ob durch die geschilderten
planerischen Massnahmen Parzellen
betroffen waren, die eine Chance ge-
habt hatten, in naher Zukunft mit hoher
Wahrscheinlichkeit erschlossen und
Uiberbaut zu werden, in der Annahme,
dass die Erschliessungs- und Uberbau-
ungschance dieser Parzellen Ruck-
schliisse auf eine mogliche Entschadi-
gungspflicht der Gemeinde zul&sst.
Vorerst wurden jedoch unerschlos-
sene, landwirtschaftlich genutzte Par-
zellen ausgeschieden, deren Eigentu-
mer die Zuweisung zum Kulturland
akzeptiert hatten. Die verbleibenden
kritischen Parzellen und Parzellen-
gruppen wurden anhand der folgenden
Kriterien néher untersucht (siehe auch
Abb. 2):

Erschliessungsverhaéltnisse

Der Erschliessungsgrad der betroffe-
nen Parzellen muss vorerst beurteilt
werden. Die Baubefugnis der Privaten
héngt ja weitgehend von den Vorlei-
stungen der o6ffentlichen Hand in die-
sem Bereich ab. Insbesondere sind die
vorhandenen Kapazitaten der Basiser-
schliessung zu erheben. Es ist abzukla-
ren, ob eine Parzelle in naher Zukunft
eine Chance hat, erschlossen zu wer-
den. In Gebieten der 2. Erschliessungs-
etappe, wo die Privaten grundsétzlich
das Recht haben, die Erschliessund
selbst vorzufinanzieren, muss abge-
klart werden, ob die notwendigen Auf-
wendungen der Privaten fir eine hin-
reichende Erschliessung in einem wirt-
schaftlichen Verhéltnis zum erzielba-
ren Nutzungsertrag nach einer Uber-
bauung steht. Es muss uUberprift wer-
den, ob Eigentumer von Parzellen be-
reits Grundeigentiimerbeitrdge an An-
lagen der Basiserschliessung geleistet
haben und mit einer Erschliessund
ihrer Parzellen deshalb rechnen durf-
ten.

Bauplanung der Gemeinde

Der private Grundeigentiimer darf sich
bei seinen Entscheiden auf die Baupla-
nung der Gemeinde stlitzen. Rechts”
gultige Uberbauungspléne oder Uber-
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bauungsstudien der Gemeinde weisen
auf die Erschliessungs- und Uberbau-
Ungschance der entsprechenden Par-
Zellen hin. Die Gemeinde bestimmt den
Sitpunkt der Erstellung der Basiser-
Schliessung nach pflichtgeméassem Er-
Messen aufgrund ihrer Erschliessungs-
etaDpenpl'e'me. Die erklarten Erschlies-
Sungsprioritaten der Gemeinden in die-
Sen Planen lassen Riickschliisse auf
le Uberbauungschancen einzelner
arzellen zu. Die Gemeinde muss zu-
€m Zusicherungen, die von zustiandi-
9en Amtsstellen Privaten gegeniiber
98macht wurden, in der Regel auch
Cinhalten.

Lage und Beschaffenheit

®r Grundstiicke

'® Lage (Zentralitit oder Wohneig-
Uung) und Beschaffenheit (Baugrund
Oder Parzellierung) der Grundstiicke
®ines Gebietes bestimmen die Chance,
'“_. Naher Zukunft iberbaut werden zu
Onnen,

i?]euuiclj_e Bauentwicklungen
n der nihern Umgebung

den vorhandenen Kapazititen des
Onenplans entwickelt sich die Uber-
nauung teilweise geplant, teilweise
teaCh den freien Entscheiden der priva-
N Investoren. Es zeigt sich riickblik-
®nd, in welchen Gebieten des tiberdi-
‘®Nsionierten Zonenplans eine tat-
achliche Bauentwicklung stattgefun-
inez hat_: Deutliche Bauentwicklungen
ten €r ndhern Umgebung einer umstrit-

€n Parzelle erhdhen deren Uber-
aUungschance.

S
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Beurteilungskriterien

— Erschliessungsstand

— Bauentwicklung
— Baulandpreise

— Bauplanung Gemeinde

und Projekte

E= Strassen
== Kanalisation
E== Wasser

Die kritische Fldache |
sollte nicht ausgezont werden

Abb. 2

Gehandelte Landpreise

und Landkéaufe

Durch Preisvergleiche mit Liegen-
schaften in der nahern Umgebung
muss auf die Baulandqualitédt einer zu
beurteilenden Parzelle geschlossen
werden. Es ist davon auszugehen, dass
sich die Uberbauungschancen der Par-
zellen in den gehandelten Liegen-
schaftspreisen niederschlagen. Lieb-
haber- und Spekulationswerte dirfen
nicht beriicksichtigt werden. Spekula-
tive Bodenpreise sollten deshalb in der
umfassenden Analyse Uber die Wahr-
scheinlichkeit der tatsdchlich einset-
zenden Erschliessung und Uberbau-
ung relativiert werden.

Immerhin deuten haufige Landkaufe in
einem Gebiet zu Rohbaulandpreisen
auf eine sich abzeichnende Erschlies-
sung und Uberbauung hin. Oft wurden
gerade umstrittene Parzellen von Priva-
ten als Baulandreserven zu Rohbau-
landpreisen erworben.

Private Vorinvestitionen

und Vorprojekte

In haufigen Féllen haben die privaten
Grundeigentimer aufgrund von mehr
oder weniger manifestem Verhalten der
Gemeinde private Vorinvestitionen
oder Vorprojekte (Planungen, Studien)
in die Grundstiicke vorgenommen. Es
muss hier gefragt werden, inwieweit
die Erwartungen der Privaten rea-
listisch waren und inwieweit dieses
Verhalten der Privaten auf eine hohe
Uberbauungschance der Parzellen hin-
weist.

(=1 Neuere Bauten
Landhandel

Uberbauungsplan

[ Arealiiberbauung
[£3]1 Bauprojekte

5. Anwendung
der Kriterien

Die beschriebene Arbeitsmethode darf
nun nicht als Rezeptbuch fiir Laien ver-
standen werden. Eine schematisch ge-
naue Anwendung der verschiedenen
Kriterien ist nicht moglich. Die Kriterien
sind vielmehr als Indizien fiir das Be-
stehen der Entschadigungspflicht der
Gemeinde in Einzelfdllen zu werten.

Die genannten Kriterien und die dazu
erhobenen Daten wurden vom Juristen
und Planer in den politischen Behor-
den diskutiert. Die erhobenen Daten
wurden wertend gegeneinaner abge-
wogen und erlauben wahrscheinliche
Aussagen. Vorerst trug das geschil-
derte Vorgehen dazu bei, dass die Bau-
gebietsreduktionen realistisch und un-
ter Bericksichtigung der finanziellen
Auswirkungen vorgenommen wurden.
Die Anwendung der Kriterien liess
zudem eine deutliche Aussage Uber die
Chancen von Parzellen eines Gebietes
zu, in naher Zukunft mit hoher Wahr-
scheinlichkeit erschlossen und Uber-
baut zu werden. Erscheint diese Er-
schliessungs- und  Uberbauungs-
chance in Anbetracht all dieser Krite-
rien gross, muss in der Regel zumin-
dest auf eine Auszonung der Parzellen
verzichtet werden, wenn die Gemeinde
Entschadigungsleistungen aus mate-
rieller Enteignung an die Privaten nicht
leisten will.

Die Kriterienliste enthéalt wichtige Beur-
teilungsgesichtspunkte zur Bestim-
mung der Erschliessungs- und Uber-
bauungschance von Parzellen. Sie ist
jedoch nicht abschliessend und wird
durch die herrschende Gerichtspraxis
verandert.

— private Vorinvestitionen



	Die Entschädigung bei Baugebietsreduktion

